
          

Feldschützengesellschaft         

Schattenhalb    Reglement Jahresmeisterschaft 

3860 Schattenhalb 
 

Die Feldschützengesellschaft führen jedes Jahr eine Jahresmeisterschaft durch. Sie soll 

einerseits des Schiessbetrieb und andererseits den Zusammenhang unter den Schützen 

fördern 

In diesem Sinne zählen Übungsprogramme, Bundesprogramme und öffentliche Schiessen 

dazu. 

 

Teilnahmebedingungen 
 

Alle Mitglieder der Feldschützengesellschaft Schattenhalb können an der 

jahresmeisterschaft teilnehmen. 

 

Die Teilnahme kostet Fr. 10.- 

 

Jahresmeisterschaftsprogramm  
 

Die Summe der Resultate der folgenden Programme ergibt die Rangierung der 

Jahresmeisterschaft: 

• Obligatorisches Bundesprogramm 

• Runde der schweizerischen Sektionsmeisterschaft 

• B – Programm (gleiche Bestimmungen wie FS). Kann an jeder freien Übung vor dem 

Feldschiessen geschossen werden (darf nicht nach dem Feldsch. geschossen werden). 

• Eidgenössisches Feldschiessen 

• A – Programm (gleiche Bestimmungen wie Becherschiessen).  Kann an allen 

Schiesstagen nach dem Feldschiessen geschossen werden (Ausnahme: 

Herbstschiessen). 

• Becherschiessen 

Die Programme müssen an den offiziellen Standorten der FS Schattenhalb geschossen 

werden. 

 

Ermittlung des Jahresmeisters 
Alle Schützen die fertig geschossen haben werden rangiert. 

Bei Punktegleichheit entscheidet das bessere Resultat vom: 

 

1. Obligatorisches Bundesprogramm 

2. Feldschiessen 

3. Becherschiessen 



Gutpunktesystem 
 

Rang 1 und 2   12 Gutpunkte 

Rang 3 und 4   11 Gutpunkte 

Rang 5    10 Gutpunkte 

Rang 6 und 7     9 Gutpunkte 

Rang 8      8 Gutpunkte 

Rang 9      7 Gutpunkte 

Rang 10     6 Gutpunkte 

Rang 11     5 Gutpunkte 

Rang 12     4 Gutpunkte 

Rang 13     3 Gutpunkte 

Ab Rang 14 für alle    2 Gutpunkte 

 

Alle, die die Jahresmeisterschaft gelöst haben (CHF 10 bezahlt), jedoch nicht alle Programme 

geschossen haben, erhalten ebenfalls 2 Gutpunkte. 

 

Auszeichnung 
 

Der Jahresmeister erhält einen Wanderpreis sowie ein bleibendes Präsent. 

Die Gutpunkte werden behalten und addiert. Es gelten folgende Bestimmungen: 

 

● für je 20 Punkte    1 Zinnbecher oder KK im Wert von  Fr. 20.- 

● für 60  Punkte    1 Zinnkanne oder KK im Wert von  Fr. 200.- 

● für 60 Punkte  1 Zinnplateau oder KK im Wert von Fr. 100.- 

 

Die 6 Zinnbecher, Zinnkanne, oder der oben genannte Wert in KK müssen zuerst bezogen 

werden. Danach wird das Zinntableau oder KKs im Wert von Fr. 100.- abgegeben. 

Die Auszeichnungen können nur einmal in oben genannter Form bezogen werden 

Beispiel: Es darf nicht eine Zinnkanne bezogen werden und einige Jahre später, wenn die 

Gutpunkte wieder erreicht sind, KK im gleichen Wert bezogen werden! 

Diese Auszeichnungen müssen zuerst bezogen werden. Anschliessend werden für je weitere 

20 Punkte KK im Wert von Fr. 20.- abgegeben. 

 

Für die Auszahlung meldet sich der Schütze bis oder an der Generalversammlung beim 

Vorstand. 

 

Bei Vereinsaustritt werden die Gutpunkte ersatzlos gestrichen. 

 

Schattenhalb, 05.03.2011 

 

      Feldschützengesellschaft Schattenhalb 

      Der Präsident:  Der Sekretär: 

 

 

 

W. Enz   A. Maurer 


